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Früherfassung von Arbeitsunfähigkeit:
Was bringt die 5. IV-Revision?
C. L. Bohny

Die «alten» Weisheiten

Seit einigen Jahren schon ist die Invalidenver-
sicherung IV in regelmässigen Abständen Ge-
genstand der öffentlichen Diskussion in den
Medien, so auch in der Schweizerischen Ärzte-
zeitung.

Der Grund für diese oft polemisch geführte
Diskussion ist die defizitäre Entwicklung der IV.
Diese teilt nicht nur das Schicksal der abneh-
menden Beitragszahlungen in wirtschaftlich
schwächeren Zeiten mit der AHV, im Unter-
schied zu dieser sind auch die Ausgaben drastisch
gestiegen*.

Dabei beanspruchen die Ausgaben für Ren-
ten mit 60% den Löwenanteil der IV-Ausgaben.
Statistisch gesehen ist die Rechnung schnell
gemacht: Die Zahl der Rentenbeziehenden hat,
gemessen an der Zahl der Bevölkerung im Er-
werbsalter (18- bis 62-/64jährige), in den Jahren
1992 bis 2003 kontinuierlich von 3,2% auf 5,0%
zugenommen [2]. 

Schwieriger gestaltet sich die Deutung dieses
Phänomens. Der relativ groben Gebrechensstati-
stik der IV lässt sich entnehmen, dass die Haupt-
zunahme der Neurentner und -rentnerinnen
den Gruppen der psychischen Störungen und
der Störungen der Knochen und Bewegungs-
organe zugeordnet werden kann [3]. Für die
Zunahme der Rentenbeziehenden aufgrund
psychischer Störungen sind die Deutungen
mannigfaltig: Die wirtschaftliche Rezession, die
Migrationsprobleme, die Zunahme psychiatrisch
tätiger Ärztinnen und Ärzte und andere mehr
werden bemüht und mehr oder weniger stich-
haltig untermauert [4]. 

Während die Diskussionen um die Ursachen
weitergehen, sind jedoch die IV und die Behör-
den angesichts des steigenden Defizits zum
Handeln gezwungen.

Die 4. IV-Revision und deren Kritik

Die 4. IV-Revision, in Kraft getreten am 1. Januar
2004, hat ein erstes Handeln demonstriert. End-
lich kann dank der Schaffung regionaler ärzt-
licher Dienste der IV (RAD) die ärztliche Kom-
petenz innerhalb der IV gestärkt werden [5]. Mit
der Straffung des Verwaltungsverfahrens sollen
IV-Entscheide rascher gefällt werden können.
Mit der Einführung jährlicher Geschäftsprüfun-
gen der IV-Stellen durch das BSV kann die Kon-
trolle des Bundes verstärkt werden, und die
Aufhebung von Zusatzrenten bringt eine gewisse
finanzielle Entlastung [6]. 

In der 4. IV-Revision wird eine restriktivere
Haltung der IV zum Ausdruck gebracht: mehr
Aufsicht des Bundes, vermehrte und verbesserte
ärztliche Kontrolle, Abbau bei den Zusatzrenten.
Die Kritik an der «strengeren» Haltung ist nicht
ausgeblieben [7]. Bedeutende Hinweise für eine
Neuorientierung der IV hat vor allem Prof. Murer
formuliert, indem er das Verfahren bei der
Festsetzung von Leistungen der IV im Einzelfall
geisselte und dessen «Medizinlastigkeit» kriti-
sierte [8].

Mit restriktiver Politik allein ist es also nicht
getan. Die IV muss neue, innovative Wege gehen,
will sie das Bild einer reinen Rentenanstalt am
Schluss des Sozialversicherungsparcours durch-
brechen und wieder zu den Prinzipien zurück-
kehren, welche ihr 1958 in die Wiege gelegt wor-
den waren, als man erkannte, dass «sich eine so-
zialpolitisch wertvolle Hilfe in erster Linie mit
der Behebung des Schadens befassen muss» [9].

Die Grundvoraussetzung der Arbeitsunfähig-
keit, nämlich die gesundheitliche Beeinträchti-
gung, welche zur Arbeitsunfähigkeit und über
die Erwerbsunfähigkeit letztlich zur Invalidität
führt, und die Tatsache, dass deren Beurteilung
eine primär ärztliche Aufgabe ist, sollen dabei
nicht angetastet werden.

* Das Ausgabenwachstum der AHV
betrug zwischen 1999 und 2002
6,2%, dasjenige der IV im gleichen
Zeitraum 19,1% [1].
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Die IV sucht nach Wegen, um die zunehmenden Rentenausgaben, insbeson-
dere die jährliche Zunahme an Neurentnern und -rentnerinnen, einzudämmen.
Dabei stehen zwei Massnahmen im Vordergrund: der Aufbau eines Systems von
Fachstellen zur Früherfassung und Begleitung von krankheitshalber arbeits-
unfähigen Personen mit dem Ziel der Reintegration in den bisherigen Arbeits-
platz einerseits und die Ergänzung der bisherigen Integrationsmassnahmen
durch zeitlich befristete und mit einem Taggeld entschädigte Beschäftigungs-
programme. Das Ziel ist die Wiedereingliederung, bevor die lange Krankheits-
dauer Eingliederungsbemühungen von vornherein zunichte macht.
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Die IV muss Anreize schaffen, damit sich Ver-
sicherte selbst wieder vermehrt frühzeitig und
aus eigenem Antrieb in das Erwerbsleben ein-
gliedern. 

Dabei ist keine Zeit zu verlieren. Deshalb
sind, kaum ist die Tinte der 4. IV-Revision
trocken, bereits die Grundzüge einer 5. IV-Revi-
sion entworfen und deren Inhalte skizziert wor-
den [10].

Die 5. IV-Revision

Das Hauptziel dieser 5. IV-Revision, welche im
Herbst 2004 in die Vernehmlassung geht, ist
nach wie vor, die Zunahme der Zahl von Neu-
renten zu reduzieren. Die Hauptstossrichtung zu
dessen Erreichung besteht jedoch darin, Anreize
zur frühzeitigen Wiedereingliederung zu schaf-
fen und der Integration zuwiderlaufende nega-
tive Anreize zu korrigieren.

Es sind im wesentlichen zwei Massnahmen,
welche diesen Zweck erfüllen sollen:
– die Früherkennung und Begleitung von

krankheitsbedingt arbeitsunfähigen Personen
(FEB);

– die zusätzlichen Integrationsmassnahmen.

Die erste Massnahme, Früherkennung und Beglei-
tung von krankheitsbedingt arbeitsunfähigen Perso-
nen (FEB), bezweckt durch die Einrichtung spe-
zieller Fachstellen, welche von den Betroffenen
selbst, deren Arbeitgebern, den behandelnden
Ärztinnen und Ärzten, aber auch von Taggeld-
versicherern angegangen werden können, ein
Forum für die rasche Wiedereingliederung nach
Möglichkeit am angestammten Arbeitsplatz zu
schaffen.

Die Feststellung der Krankheit und die Fest-
stellung, dass diese Krankheit momentan eine
Arbeitsleistung einschränkt oder verhindert,
bleibt uneingeschränkt Aufgabe der behandeln-
den Ärztin oder des Arztes. Sobald es jedoch um
eine differenzierte Beurteilung der im weiteren
Krankheitsverlauf noch vorhandenen oder wie-
derhergestellten Ressourcen der versicherten
Person geht, sollen diese nicht wie bisher allein
gelassen werden. Der Erkenntnis, dass praktisch
tätige Ärztinnen und Ärzte bei der Beurteilung
der praktischen Arbeitsfähigkeit im Kontext der
ausgeübten Tätigkeit oft überfordert sind und
dass die Möglichkeit, eine «second opinion» ein-
zuholen, im Krankheitsfall in der Regel fehlt
[11], wird dadurch Rechnung getragen, dass die
Regionalen ärztlichen Dienste der IV für eine
Beurteilung bereits in diesem Stadium zur Ver-
fügung stehen. Abgesehen von der fachlichen

Unterstützung tragen die RAD so dazu bei, die
therapeutische Beziehung zwischen Patient und
Arzt zu entlasten.

Damit greift die IV in einen Bereich ein, in
dem sie bisher gar nicht aktiv sein durfte, näm-
lich dort, wo eine IV-Anmeldung noch gar nicht
zur Debatte steht. Durch das System der Früh-
erkennung sollen aber auch rechtzeitig die
Weichen für eine Anmeldung bei der IV gestellt
werden können. Die Folge davon ist nicht nur
eine Anmeldung zum optimalen Zeitpunkt, son-
dern auch eine Verkürzung des dieser folgenden
Abklärungsverfahrens.

Um genauere Erkenntnisse über die Inan-
spruchnahme und Wirksamkeit dieses Systems
zu gewinnen, soll es mit Pilotversuchen in unter-
schiedlichen Wirtschaftsregionen erprobt und
evaluiert werden.

Die zweite Massnahme, die zusätzlichen In-
tegrationsmassnahmen, kommt erst dann zum
Tragen, wenn die versicherte Person bei der IV
angemeldet ist. 

Der Vorschlag zur Schaffung einer neuen Ka-
tegorie von Eingliederungsmassnahmen neben
und zusätzlich zu den bereits vorhandenen (Be-
rufsberatung, erstmalige berufliche Ausbildung,
Umschulung und Arbeitsvermittlung) beruht
auf der Erkenntnis, dass eine längere beschäfti-
gungslose Phase eine erfolgreiche Integration
erschwert [12, 13] und dass die bisherigen
Instrumente der IV in der Regel zu träge und
infolge mangelnder Motivation für eine erfolg-
reiche Wiedereingliederung oft ineffizient sind.
Das oberste Ziel dieser Massnahmen ist demnach
die Beschäftigung der Betroffenen, verbunden
mit einer intensiven Begleitung und Betreuung.
Dazu gehören beispielsweise therapeutische
Massnahmen, Arbeitstraining, Auffrischung von
Schulkenntnissen, Sprachkurse und Beschäfti-
gungsprogramme. Die Massnahmen sollen be-
fristet (auf zwei Jahre) zugesprochen werden, die
finanzielle Absicherung in Form eines Taggeldes
erfolgen, wobei dieses bei mangelnder Mitwir-
kung oder bei Verweigerung gekürzt oder einge-
stellt werden kann.

Mit Hilfe dieses Instrumentes erhofft sich die
IV eine verbesserte und gezieltere Wiedereinglie-
derung insbesondere von psychisch erkrankten
und beruflich weniger qualifizierten Personen.

Die Zusprache von Integrationsmassnahmen
setzt eine Arbeitsunfähigkeit von mindestens
40% voraus. Hinsichtlich der medizinischen
Voraussetzungen dafür wird in jedem Fall auf
die Beurteilung der Ärztinnen und Ärzte der IV-
eigenen RAD abgestellt. Dies ist an sich eine
logische Konsequenz von deren Einführung, lie-
gen ihnen doch in der Regel mehrere ärztliche
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Berichte vor, welche sie zudem nach Bedarf
durch eine eigene Untersuchung der versicher-
ten Person ergänzen können.

Die beiden kurz vorgestellten Neuerungen
bilden den Hauptteil der 5. IV-Revision. Sie wer-
den ergänzt durch flankierende Massnahmen
im Bereich der Renten- und Taggeldbemessung,
welche verhindern sollen, dass eine versicherte
Person, wie es heute vorkommen kann, mit den
Zahlungen der IV besser fährt als mit dem bis-
herigen Einkommen, was natürlich der Motiva-
tion zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit hin-
derlich ist.

Schlussfolgerung

An der Integration in die Arbeitswelt sind viele
Akteure beteiligt, zuallererst die Versicherten sel-
ber. Das System der IV bringt es mit sich, dass bei
einer Erkrankung, welche die Arbeitsfähigkeit
nachhaltig beeinflusst, die Ärzteschaft als wich-
tigster Akteur auftritt, sind doch die Ärztinnen
und Ärzte die ersten und richtungsweisenden
Partner ihrer Patienten. Sie entscheiden als erste
über Arbeiten oder nicht Arbeiten. Die vorge-
schlagenen Massnahmen sollen unter anderem
einen wesentlichen Beitrag leisten, dass die Ärz-
tinnen und Ärzte in ihrem Entscheid nicht allein
gelassen werden und die therapeutische Zweier-
beziehung durch die versicherungsrechtliche
Verantwortung nicht strapaziert und gefährdet
wird. 

Angesichts der Tatsache, dass der soziale
Status und damit das seelische und körperliche
Wohlbefinden in unserer Gesellschaft in der
Regel mit der Integration in die Arbeitswelt eng
verknüpft ist [14], sind flankierende Massnah-
men im Sinne der vorgeschlagenen sogar geeig-
net, die ärztlichen therapeutischen Bemühun-
gen zu unterstützen.
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